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Anordnung 
über die Wiederurbarmachung 

bergbaulich genutzter Bodenflächen

— Wiederurbarmachungsanordnung — 

vom 10. April 1970

Auf Grund des § 24 der Ersten Durchführungsverord
nung vom 12. Mai 1969 zum Berggesetz der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. II S. 257) wird im Ein
vernehmen mit dem Vorsitzenden des Rates für land
wirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik, den Leitern 
der zuständigen zentralen staatlichen Organe und den 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke folgendes angeord- 
net:

§ 1

Diese Anordnung gilt für die Wiederurbarmachung 
von Bodenflächen, die — unabhängig von der Eigen
tumsform — in Ausübung des Untersuchungen Gewin- 
nungs- oder Speicherrechts oder zur Durchführung der 
infolge des ausgeübten Untersuchungs-, Gewinnungs
oder Speicherrechts notwendigen Verwahrungsarbeiten 
genutzt werden oder genutzt wurden (im folgenden 
bergbauliche Nutzung genannt).

§ 2

(1) Betriebe, die Üntersuchungs-, Gewinnungs-, Spei
cher- oder Verwahrungsarbeiten durchführen (im fol
genden Betriebe genannt), sind verpflichtet, die Plan
aufgaben der Wiederurbarmachung qualitäts-, quanti- 
täts- und termingerecht zu erfüllen.

(2) Die Betriebe haben bereits während der Durch
führung von Untersuchungs-, Gewinnungs-, Speicher
oder Verwahrungsarbeiten die nicht mehr benötigten 
Bodenflächen unverzüglich wieder urbar zu machen.

(3) Anstelle von aufgelösten Betrieben sind deren 
Rechtsnachfolger zur Wiederurbarmachung verpflichtet.

§3

Die Betriebe haben für sämtliche zur bergbaulichen 
Nutzung vorgesehenen Bodenflächen

a) vor Beginn der bergbaulichen Nutzung den Zweck 
der Wiederurbarmachung (landwirtschaftliche, 
forstwirtschaftliche, wasserwirtschaftliche Folge
nutzung, Folgenutzung als Erholungsgebiet o. ä.) 
und

b) im Rahmen der Perspektivplanung Art, Umfang 
und Zeitraum der Wiederurbarmachung

mit dem Rat des Bezirkes abzustimmen.

§4

(1) Die Betriebe haben in Verwirklichung des Per
spektivplanes die Jahrespläne der Wiederurbar
machung in 4facher Ausfertigung zur Abstimmung 
dem Rat des Bezirkes bzw. dem Rat des Kreises, falls 
der Rat des Bezirkes die Abstimmung der Jahrespläne 
dem Rat des Kreises übertragen hat, vorzulegen.

(2) Die Jahrespläne müssen insbesondere folgende 
Angaben und Unterlagen enthalten:

a) Nutzungsart und Größe (in ha) der Bodehflächen, 
die bereits bergbaulich genutzt werden und noch 
nicht wieder urbar gemacht sind

b) Nutzungsart und Größe (in ha) der im Planzeit
raum für die bergbauliche Nutzung benötigten 
Bodenflächen sowie Art und Zeitraum der berg
baulichen Nutzung dieser Bodenflächen

*
c) für die im Planzeitraum zur Wiederurbarmachung 

vorgesehenen Bodenflächen

— künftige Nutzungsart, Größe (in ha) und Quali
tät der Bodenflächen

— Art der Wiederurbarmachungsarbeiten


